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Anpassung Messstellenbetreiberrahmenvertrag Gas zum 01.10.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Beschluss vom 12.09.2025 l Az.: BK7-24-01-009 hat die Beschlusskammer 7 der Bundesnetzagentur den bislang von ihr festgelegten Messstellenbetreiberrahmenvertrag Gas mit Wirkung zum 01.10.2026 widerrufen (vgl. Beschlusstenorziffer 13). Gleichzeitig hat sie Betreiber von Gasversorgungsnetzen und Messstellenbetreiber verpflichtet, bis zum 01.10.2026 einen neuen Messstellenbetreiberrahmenvertrag nach § 9 Abs. 1 Ziff. 3 Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) zu erarbeiten (vgl. Beschlusstenorziffer 14). 

Dem wurde im Rahmen der jüngsten Änderungen der Kooperationsvereinbarung zwischen den Betreibern von in Deutschland gelegenen Gasversorgungsnetzen (KoV) nachgekommen. Ein an die aktuelle Rechtslage angepasster Messstellenbetreiberrahmenvertrags Gas ist nunmehr als neue Anlage 8 Bestandteil der KoV. Gasnetzbetreiber sind verpflichtet, diesen Standardvertrag anzuwenden.

In der Anlage zu dieser E-Mail erhalten Sie daher die neue Fassung des Messstellenbetreiberrahmenvertrags Gas (KoV-Anlage 8), die wir zum 01.10.2026 mit Ihnen abschließen möchten. 

Unter dem nachstehenden Link finden Sie die neue Fassung des Messstellenbetreiberrahmenvertrags Gas auch auf unserer Website […].

Bitte erklären Sie uns spätestens bis zum 30.09.2026, dass Sie mit dem Abschluss des neuen Messstellenbetreiberrahmenvertrags Gas mit Wirkung zum 01.10.2026 einverstanden sind. Gerne können Sie uns per E-Mail antworten.

Mit Beginn der Laufzeit des neuen Messstellenbetreiberrahmenvertrags Gas ersetzt dieser den derzeit zwischen unseren Unternehmen bestehenden Messstellenbetreiberrahmenvertrag Gas. 

[Optional: Rein vorsorglich kündigen wir hiermit bereits den bestehenden Messstellenbetreiberrahmenvertrag Gas zum Ablauf des 30.09.2026 für den Fall, dass eine Zustimmung zum neuen Vertrag nicht innerhalb der
gesetzten Frist erfolgt. Bitte beachten Sie, dass in diesem Falle ab dem 01.10.2026 keine vertragliche Grundlage mehr für die Durchführung des Messstellenbetriebs in unserem Netzgebiet besteht und die betroffenen Messstellen in unsere Grundzuständigkeit zurückfallen.]

Rein vorsorglich weisen wir Sie darauf hin, dass wir für den Fall, dass Sie eine Zustimmung zum neuen Messstellenbetreiberrahmenvertrag ablehnen, die Bundesnetzagentur entsprechend informieren werden.

Ebenfalls möchten wir Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass im Rahmen der Aufnahme des Messstellenbetreiberrahmenvertrags Gas in die KoV auch ein der KoV-Anlage 3 (Lieferantenrahmenvertrag Gas) entsprechendes neues Regime für künftige Vertragsänderungen vorgesehen wurde. 

Hiernach ist der Netzbetreiber gemäß § 16 Ziffer 5 berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu ändern, sofern eine Änderung erforderlich ist, um einschlägigen Gesetzen oder Rechtsverordnungen, und / oder rechtsverbindlichen Vorgaben nationaler oder internationaler Gerichte und Behörden, insbesondere Festlegungen und dazu ergangene Mitteilungen der Bundesnetzagentur, und / oder allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entsprechen. In diesem Fall hat der Netzbetreiber den Messstellenbetreiber unverzüglich hiervon in Kenntnis zu setzen. Ergeben sich für den Messstellenbetreiber durch die Änderung im Hinblick auf seinen Vertrag wesentliche wirtschaftliche Nachteile, so ist er berechtigt, den Vertrag zum Ende des Monats, der auf den Wirksamkeitszeitpunkt folgt, mit einer Kündigungsfrist von 15 Werktagen zu kündigen. Eine Entschädigung ist dabei ausgeschlossen.

Zudem ist der Netzbetreiber gemäß § 16 Ziffer 6 berechtigt, den Vertrag in anderen als den vorgenannten Fällen für die Zukunft zu ändern. Dabei informiert der Netzbetreiber den Messstellenbetreiber vorab, 2 Monate vor dem Wirksamkeitszeitpunkt, über die geänderten Bedingungen dieses Vertrages in Textform und veröffentlicht die geänderten Bedingungen dieses Vertrages auf seiner Internetseite. In begründeten Fällen kann der Netzbetreiber von dieser Frist abweichen. Die Änderung der Bedingungen des Vertrages gilt durch den Messstellenbetreiber als angenommen, sofern dieser nicht binnen 30 Werktagen ab Zugang der Information der Änderung widerspricht. Soweit ein Widerspruch erfolgt ist, gelten die bisherigen Geschäftsbedingungen dieses Vertrages. Für den Widerspruch ist die Textform ausreichend. Der Netzbetreiber ist verpflichtet, den Messstellenbetreiber auf den Beginn der Widerspruchsfrist und auf die Wirkung des nicht ausgeübten Widerspruchs als Annahme der geänderten Bedingungen dieses Vertrages hinzuweisen.
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